
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 13 AktG Formvorschriften,
Begriffsbestimmungen

 AktG - Aktiengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.04.2025

1. (1)Zur Unterzeichnung von Aktienurkunden genügt eine vervielfältigte Unterschrift. Die Gültigkeit der

Unterzeichnung kann von der Beachtung einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Die Formvorschrift

muss in der Urkunde enthalten sein.

2. (2)Ist durch dieses Bundesgesetz für Erklärungen die Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer

Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die

Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift

oder anders erkennbar gemacht werden.

3. (3)Ist durch dieses Bundesgesetz für Erklärungen die Schriftform vorgeschrieben, so genügt eine Erklärung in

Textform (Abs. 2), die über ein international verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der

Kreditinstitute übermittelt wird, dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können.

4. (4)Steht nach diesem Bundesgesetz für Erklärungen an die Gesellschaft ein elektronischer Kommunikationsweg

offen, so ist die Erklärung der Gesellschaft zugegangen, sobald sie im Machtbereich der Gesellschaft eingelangt

ist.

5. (5)Ist durch dieses Bundesgesetz vorgeschrieben, dass Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

zugänglich gemacht werden, so müssen diese Informationen einfach auffindbar sein und gelesen sowie als

Dokument gespeichert und ausgedruckt werden können. Bei einer nicht börsenotierten Gesellschaft genügt es,

wenn die Unterlagen nur für ihre Aktionäre zugänglich sind.

6. (6)Der Samstag ist kein Werktag im Sinn dieses Bundesgesetzes.
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